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Vorwort

I.
Fast jeder hat mindestens einmal im Leben mit dem Nachlassgericht zu tun;
meist geht es um den Erbschein nach einem verstorbenen Angehörigen. Jähr-
lich gibt es in der Bundesrepublik Deutschland bei einer Bevölkerung von
rund 82 Millionen Einwohnern etwa 840.000 Sterbefälle. Das führt zu mehre-
ren hunderttausend Verfahren jährlich bei den Nachlassgerichten, meist sind
es Erbscheinsverfahren. 

Im vorliegenden Buch sind das materielle Erbscheinsrecht (BGB) und das
Verfahrensrecht (FamFG) praxisnah dargestellt; Streitfragen, die seit vielen
Jahren durch die Rechtsprechung geklärt sind, sind daher nicht mehr vertieft
worden. Besonderes Gewicht habe ich auf Kostenfragen gelegt, weil der Erb-
scheinsantragsteller hier manchmal sparen kann. Nachgewiesen wird vorwie-
gend die Rechtsprechung.

Bei einem Ausländeranteil von 8,8 % wird der Bezug zum ausländischen
Erbrecht immer häufiger, Erbscheinsfragen nach dem Tod eines Ausländers
sind daher ebenfalls ausführlich einbezogen; hierbei ist die EuErbVO bedeut-
sam.

II.
Für Erbfälle ab dem 17.8.2015 hat sich das Erbrecht bezüglich des anwend-

baren Rechts und der Zuständigkeit geändert. Es kann ein Europäisches
Nachlasszeugnis beantragt und erteilt werden; das ist in Kapitel Q dargestellt.
Für solche Erbfälle gilt das IntErbRVG; in Zusammenhang damit wurden 20
Gesetze, vor allem Bestimmungen aus dem BGB, geändert und ins FamFG
verschoben. 

Eine Gegenüberstellung: 

– § 2354 BGB aufgehoben, neu § 352 I FamFG.

– § 2355 BGB aufgehoben, neu § 352 II FamFG.

– § 2356 I, II BGB aufgehoben, neu § 352 III FamFG. 

– § 2356 III BGB gestrichen. 

– § 2357 BGB aufgehoben, neu § 352a FamFG.

– § 2358 I BGB ersatzlos aufgehoben; vgl. § 26 FamFG. 

– § 2358 II BGB jetzt in § 352d FamFG geregelt. 

– § 2359 BGB aufgehoben, nun in § 352e I 1 FamFG.

– § 2361 II BGB aufgehoben, neu in § 353 I FamFG.
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– § 2361 III BGB aufgehoben, vgl. § 26 FamFG.

– § 2363 I BGB aufgehoben, jetzt § 352b I FamFG.

– § 2363 II BGB, jetzt § 2363 n.F. BGB.

– § 2364 I BGB aufgehoben, jetzt § 352b II FamFG.

– § 2364 II BGB aufgehoben, jetzt § 2363 n.F. BGB.

– § 2368 BGB neu gefasst, teils jetzt in § 354 II FamFG. 

– § 2369 BGB aufgehoben, jetzt § 352c FamFG.

Passau, im September 2015 Walter Zimmermann
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